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18. April 1988 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Pilz und Freunde haben am 18. Feber 1988 

unter der Nr. l596/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be­

treffend Opernballausgaben g~richtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Sind für Ihren Opernballbesuch staatliche Gelder verwendet worden? 

2. Wenn ja, in welcher Höhe? 

3. Wofür wurden diese Gelder im Detail ausgegeben? (Loge, Getränke etc.) 

4. Wieviele durchschnittliche monatliche Ausgleichszulagen könnten um diesen 
Betrag finanziert werden? 

5. Um wieviel überschreitet dieser Betrag die Summe, die die Republik Öster­
reich seit 1945 für Wiedergutmachung an die österreichischen Zigeuner aus­
bezahlt hat? 

6. Wir ersuchen Sie, die Fragen 1 bis 5 auch in Hinblick auf den Bundespräsi­
denten zu beantworteno" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Der Opernball ist ein gesellschaftliches Ereignis, das weltweit Beachtung fin­

det. Es ist daher üblich, daß der Bundeskanzler der Republik Österreich 
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an dieser Veranstaltung teilnimmt. An Kosten sind fUr das Bundeskanzleramt 

aufgelaufen: 

Logenmiete 

Buffet 

9 Eintrittskarten fUr Gäste des Bundeskanzlers 

Zu den Fragen 4 und 5: 

S 130.000,-­

S 72.670,-­

S 18.000,--

Ein realer politischer Zusammenhang zwischen den in diesen Fragen zitierten 

Materien besteht nicht. 

Rechenbeispiele fUr Beträge zu liefern, die in keiner Weise miteinander korre­

lieren, ist daher nicht zielfUhrend. 

Zu Frage 6: 

Der Bundespräsident ist allein befugt, Uber die im Kapitel 01 "Präsident­

schaftskanzlei" des Bundesvoranschlages veranschlagten finanzgesetzlichen An­

sätze zu verfUgen. 

Dem Bundeskanzler kommt daher hinsichtlich der Verwendung der finanzgesetz­

lichen Ansätze durch den Bundespräsidenten keine Ingerenz zu. Somit unterliegt 

auch diese Frage im Sinne des Art. 52 B-VG nicht dem Interpellationsrecht. 
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